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15. Landschaftsversammlung 2020-2025

Niederschrift
über die 18. die Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses

am 14.03.2024 in Köln, Landeshaus

- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Ibe, Peter ab 10:10 Uhr
Dr. Leonards-Schippers, Christiane
Stolz, Ute für Natus-Can M.A., Astrid
Rubin, Dirk

SPD

Holtmann-Schnieder, Ursula Vorsitzende
Schnitzler, Stephan
Wilms, Nicole

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Schmitt-Promny M.A., Karin
Walendy, Dieter für Tadema, Ulrike

FDP

Breuer, Klaus für Nüchter, Laura

AfD

Winkler, Michael beratendes Mitglied

Die Linke.

Wagner, Barbara

FREIE WÄHLER

Die FRAKTION

Bamler, Thomas beratendes Mitglied

Wohlfahrtsverbände/Jugendverbände

Bergmann, Ulrich
Eigenbrod, André

� 
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Herweg, Dorothea
Holzer, Max
Dr. Maas, Michael für Otto, Jürgen
Schleiden, Doris

Beratende Mitglieder

Gourari, Artour
Heimann, Daniela
Dr. Lange, Rudolf ab 10:10 Uhr
Bischof, Sabine für Pabst, Barbara
Sütterlin-Müsse, Maren
Seelbach, Armin für Weidinger, Claus

Von den Geschäftsstellen der Fraktionen

Plötner, Beate FREIE WÄHLER

Verwaltung:

LVR-Dezernent Kinder, Jugend Herr Dannat
und Familie

Leiter LVR-Fachbereich Querschnitts- Herr Bruchhaus
aufgaben und Eingliederungshilfe-
leistungen für Kinder mit (drohender)
Behinderung

Leiterin LVR-Fachbereich Kinder Frau Clauß
und Familie

Leiter LVR-Fachbereich Jugend Herr Jung

Kommunikation Herr Döring

LVR-Dezernat Soziales Frau Dr. Weidenfeld (TOP 3)

LVR-Fachbereich Querschnitts- Frau Fischer-Gehlen (Protokoll)
aufgaben und Eingliederungshilfe-
leistungen für Kinder mit (drohender)
Behinderung
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Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 11:15 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 11:20 Uhr

Ende der Sitzung: 11:20 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung verpflichtet die Vorsitzende Herrn Dr. Michael Maas zur 
gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben als sachkundiger 
Bürger im Landesjugendhilfeausschuss.

Die Vorsitzende teilt mit, dass für die Sitzung der Antrag Nr. 15/180 "Fachkräftemangel 
in den Sozialen Diensten der Jugendämter und in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe" eingereicht wurde. Dieser könne nach § 29 Abs. 4 GeschO verhandelt 
werden, sofern kein Widerspruch erfolgt. Sie beabsichtige diesen dann als TOP 11.1 zu 
behandeln. Es erfolgt kein Widerspruch.

Anschließend verabschieden die Ausschussmitglieder den Abteilungsleiter 
"Jugendförderung", Herrn Christoph Gilles, in den Ruhestand.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der ergänzten Form anerkannt.

Punkt 2
Niederschriften

Punkt 2.1
Niederschrift über die 16. Sitzung vom 01.02.2024

Die Niederschrift wird anerkannt.

Punkt 2.2
Niederschrift über die 17. Sitzung vom 22.02.2024

Die Niederschrift wird anerkannt.

Punkt 3
Teilhabeverfahrensbericht 2023 
Vorlage Nr. 15/2178

LVR-Dezernent Herr Dannat erläutert die Vorlage. Herr Rubin sieht das hohe 
Widerspruchsaufkommen in der Eingliederungshilfe kritisch.

Die Ergebnisse des fünften Teilhabeverfahrensberichts 2023 werden gemäß Vorlage Nr. 
15/2178 zur Kenntnis genommen.
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Punkt 4
Informationsreise des Landesjugendhilfeausschusses Rheinland nach Rheinland-
Pfalz
Vorlage Nr. 15/2269

Um mit den Kooperationspartnern in eine verlässliche Planung einsteigen zu können, 
bittet LVR-Dezernent Herr Dannat die Mitglieder, sich bis spätestens zum 22.03.2024 
verbindlich zu dieser Reise anzumelden.

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig empfehlend:

Der Informationsreise des Landesjugendhilfeausschusses Rheinland wird gemäß Vorlage 
Nr. 15/2269 zugestimmt.

Punkt 5
Aktuelle Entwicklungen in der frühkindlichen Bildung

Frau Clauß berichtet zu folgenden Themen:
1. Investitionsrichtlinie Kindertagesbetreuung
2. Fachkräftebedarfe in der Kindertagesbetreuung in NRW
3. Erprobung eines Quereinstiegs in der Kita

Herr Schnitzler regt an, dass die Studie "Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe" der 
Autor*innengruppe Forschungsverbund DJI/TU Dortmund im Facharbeitskreis 
Fachkräftemangel vorgestellt wird. 
Frau Schmitt-Promny schlägt vor, das Thema Rechtsanspruch auf Offenen Ganztag 
ebenfalls - aufgrund der veröffentlichten Leitlinien - zu thematisieren. Sie kritisiert den zu 
geringenden Finanzansatz für das Weiterbildungsmodell für Fach- und Ergänzungskräfte 
und den nicht genügend berücksichtigten Einbezug des Schulbereichs. Damit wäre ein 
ganz anderer Kostenansatz möglich gewesen. Die derzeitigen Ansätze gingen 
ausschließlich zu Lasten der Kommunen.

Der Vortrag (Anlage 1) von Frau Clauß wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 6
Arbeitshilfe Gesundheitliche Versorgung in der Kindertagesbetreuung
Vorlage Nr. 15/2244

Herr Dr. Lange und weitere Mitglieder bedanken sich ausdrücklich für die Broschüre. 
Herr Dr. Lange merkt an, dass die dargestellten Themen auch die Themen seien, die bei 
den Gesundheitsämtern vorlägen.
Er bedauert, dass die Gesundheitsämter kaum Möglichkeiten hätten, 
Schuleingangsuntersuchungen regelhaft durchzuführen.
Frau Schmitt-Promny fragt nach einer den Datenschutz berücksichtigenden 
Zusammenarbeit zwischen Kinderärzt*innen und Gesundheitsämtern, die sie für dringend 
erforderlich hält. Herr Dr. Lange hält eine solche Vernetzung unter Einhaltung von 
Datenschutz, Schweigepflicht und Elterneinbezug durchaus für möglich und machbar.

Die Arbeitshilfe Gesundheitliche Versorgung in der Kindertagesbetreuung wird gemäß 
Vorlage Nr. 15/2244 zur Kenntnis genommen.
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Punkt 7
Aufsichtsrechtliche Grundlagen - Buch- und Aktenführung in 
betriebserlaubnispflichtigen Tageseinrichtungen für Kinder
Vorlage Nr. 15/2245

Die aufsichtsrechtlichen Grundlagen - Buch- und Aktenführung in 
betriebserlaubnispflichtigen Tageseinrichtungen für Kinder werden gemäß Vorlage Nr. 
15/2245 zur Kenntnis genommen.

Punkt 8
Empfehlungen "Qualitätsmaßstäbe und Gelingensfaktoren für die Hilfeplanung 
gemäß § 36 SGB VIII" der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter
Vorlage Nr. 15/2218

Die Vorsitzende bedankt sich ausdrücklich für diese benutzerfreundliche Broschüre. 
Auch Frau Schmitt-Promny lobt die Broschüre, sie sei eine wichtige Informationshilfe 
und Unterstützung.

Die Empfehlungen "Qualitätsmaßstäbe und Gelingensfaktoren für die Hilfeplanung gemäß 
§ 36 SGB VIII" der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter werden gemäß der 
Vorlage Nr. 15/2218 zur Kenntnis genommen. 

Punkt 9
Arbeitshilfe Trennungs- und Scheidungsberatung 
Vorlage Nr. 15/2242

Die Vorsitzende lobt die Arbeitshilfe als praktische Hilfe für die Teams vor Ort.

Die Arbeitshilfe Trennungs- und Scheidungsberatung wird gemäß Vorlage Nr. 15/2242 zur 
Kenntnis genommen.

Punkt 10
Bericht aus der Verwaltung

LVR-Dezernent Herr Dannat berichtet zur Umsetzung des Ganztagsanspruchs im 
Primarbereich. Das Landeskabinett habe am 05.03.2024 die fachlichen Grundlagen zur 
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ab 
2026 beschlossen. Die Grundkonstruktion des Ganztags soll demnach fortbestehen. Es 
bleibt bei der Gewährleistungspflicht der öffentlichen Jugendhilfe. Landesseitig werden 
keine baulichen oder räumlichen Standards festgelegt. Ob ein Ausführungsgesetz noch 
komme, sei unklar.
Nach dem Bericht von Herrn Dannat schließt sich eine längere Diskussion an, in der es im 
Wesentlichen um fehlende fachliche Standards und eine auskömmliche Finanzierung und 
der sich daraus resultierenden Unzufriedenheit bei den Trägern geht. 
Herr Schnitzler bittet um eine Befassung des Facharbeitskreises "Rechtsanspruch auf 
Offenen Ganztag" zur Umsetzung der fachlichen Grundlagen. 
Die Vorsitzende hält eine Positionierung des Landesjugendhilfeausschusses für 
notwendig. Die Verwaltung wird die weitere Entwicklung bzgl. der Themen 
"Rechtsanspruch Ganztagsförderung" bzw. "Fachkräftemangel" beobachten und ggf. 
rechtzeitig zu einem Facharbeitskreis im Anschluss an die kommende Sitzung des 
Landesjugendhilfeausschusses Rheinland am 16.05.2024 einladen.
Die Schreiben zu diesem Thema werden der Niederschrift als Anlage 2 (2.1 - 2.6) 
beigefügt.
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Punkt 11
Anfragen und Anträge

Punkt 11.1
Fachkräftemangel in den Sozialen Diensten der Jugendämter und in der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe
Antrag Nr. 15/180 CDU, SPD, GRÜNE, FDP, Die Linke., Die FRAKTION

Die Vorsitzende erläutert den Antrag. Über die Forderungen aus dem Positionspapier 
des LJHA zum Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe vom 29.03.2022 hinaus 
seien nun weitere konkrete Maßnahmen dringend erforderlich; diese seien auch im Appell 
aufgeführt.
Frau Schleiden befürwortet den Appell grundsätzlich, bringt ihr Bedauern jedoch 
dahingehend zum Ausdruck, dass die Bedarfe der freien Träger darin nicht erwähnt 
würden. Die Lage in der Jugendarbeit sei inzwischen prekär, der Blick darauf fehle im 
Appell.

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig folgenden Appell:

Appell an die Landesregierung zum Ausbau der Studienplätze im Bereich 
„Soziale Arbeit“
Der LVR-Landesjugendhilfeausschuss Rheinland hat am 29.03.2022 das Positionspapier 
zum Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe beschlossen (Anlage 1).

Seit Beschluss des Papieres hat sich der Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe 
weiter verschärft.

Zwischenzeitlich ist es bundes- und landesweit zu weiteren Aufgabenzuwächsen in allen 
Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe gekommen, ohne dass es zu 
wirkmächtigen Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel gekommen ist. Exemplarisch 
sind hier der Kinderschutz und der künftige Rechtsanspruch zum Offenen Ganztag zu 
nennen.

Der Fachkräftemangel bedroht inzwischen die Leistungsfähigkeit aller Bereiche der 
Kinder- und Jugendhilfe.

Durch vielfältige Medienberichte und Protestaktionen von Eltern und Erzieher*innen ist 
dieser Zustand besonders in der Frühen Bildung öffentlich geworden. Öffentlich weniger 
sichtbar ist die Situation in den anderen Handlungsfeldern und hier insbesondere in den 
Sozialen Diensten und der stationären Jugendhilfe.

Folgende Maßnahmen der Landesregierung sind erforderlich:
Um die Sozialen Dienste in den Jugendämtern zu stabilisieren, braucht es kurzfristig 
1. die Schaffung zusätzlicher Studienplätze der Sozialen Arbeit und verwandter 
Studiengänge,
2. die Schaffung von zusätzlichen gebührenfreien dualen Studienplätzen, die landesweit 
an mehreren Hochschulen den Kommunen als Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (den 
Jugendämtern) für das duale Studium von Fachkräften für die Sozialen Dienste zur 
Verfügung gestellt werden und
3. die Schaffung von Möglichkeiten für Absolvent*innen verwandter Studiengänge der 
Sozialen Arbeit, sich über berufsbegleitende Module so weiter zu qualifizieren, so dass die 
Voraussetzung für die staatliche Anerkennung erlangt werden. Dazu bedarf es der 
Änderung des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes und des Angebotes der 
entsprechenden Module aus dem Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit des 
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Fachbereichstags Soziale Arbeit an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in 
NRW.
Vom Ausbau der Studienplätze würde auch die stationäre Kinder- und Jugendhilfe 
profitieren.

In der stationären Kinder- und Jugendhilfe arbeiten anders als in den Sozialen Diensten 
auch Fachkräfte, die an den Fachschulen für Sozialpädagogik der Berufskollegs 
ausgebildet werden. Auch hier braucht es eine Offensive, Quereinsteigende on-the-job zu 
staatlich anerkannten Erzieher*innen weiterzubilden.

Die Forderungen des Positionspapiers zum Fachkräftemangel in der Kinder- und 
Jugendhilfe bleiben für alle Felder weiter gültig.

Fachkräftemangel in den Sozialen Diensten

Die (Allgemeinen) Sozialen Dienste der Jugendämter leisten für Kinder, Jugendliche und 
Familien sozialpädagogische Grundversorgung, insbesondere für Familien in belasteten 
oder krisenhaften Situationen. Durch Beratungsangebote und die Gewährung von Hilfen 
unterstützen sie junge Menschen und Familien. Zudem nehmen sie den Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII wahr. Deshalb ist auch in Zeiten des 
Personalmangels die Aufrechterhaltung der Aufgabenwahrnehmung unabdingbar 
sicherzustellen.

Nach der amtlichen Statistik sind die Sozialen Dienste das Arbeitsfeld in der Kinder- und 
Jugendhilfe mit dem höchsten Anteil an Fachkräften mit einem einschlägigen 
Hochschulabschluss.

Bis zur Tarifrunde 2021/22 sah der für die Jugendämter gültige Tarifvertrag TVöD SuE in 
der Entgeltgruppe SuE 14 ausschließlich den Einsatz von staatlich anerkannten 
Sozialarbeiter*innen vor. Seit 2022 können auch sonstige Beschäftigte mit gleichwertigen 
Fähigkeiten und Erfahrungen auf Planstellen der Wertigkeit SuE 14 eingesetzt werden.

Mit der Einführung der Bachelor- und Master-Studiengänge sind die Inhalte von 
Studiengängen, die auf das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit Bezug nehmen 
unübersichtlicher geworden. Angesichts der Vielzahl und der fehlenden Vergleichbarkeit 
der Studiengänge und Abschlüsse prüfen die Kommunen mittlerweile häufig im Einzelfall, 
ob diese denen der Sozialen Arbeit entsprechen.

Die personellen Ressourcen in den Sozialen Diensten in NRW haben sich zwischen 2006 
und 2018 fast verdoppelt, von 2.143 auf 4.133 Vollzeitstellenäquivalente. Dadurch hat 
sich zwar die Personalausstattung insgesamt ausgeweitet, aber bezogen auf die von den 
Sozialen Diensten bearbeiteten Fälle zeigt sich insgesamt eine Zunahme von Fällen pro 
Vollzeitstellenäquivalent (insbesondere im Bereich der Gefährdungseinschätzungen 
gemäß § 8a SGB VIII und im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII), was auf eine 
höhere Arbeitsbelastung hinweist. Das ASD-Personal hat sich im Jahr 2020 in NRW 
erstmalig verringert (um 6 % auf 3.904 Vollzeitstellenäquivalente). Der Grund dafür liegt 
insbesondere darin, dass viele erfahrene Fachkräfte vor dem Rentenalter das Arbeitsfeld 
verlassen haben (HzE Bericht 2023). Diese Tendenzen bestätigt auch die jüngst 
veröffentlichte Studie ‚Fachkräfte der Kinder und Jugendhilfe der TU Dortmund im Auftrag 
des MKJFGFI.
Das im Positionspapier geforderte landesweit arbeitsfeldübergreifende Monitoring des 
Fachkräftebedarfs gibt es weiterhin nicht. Eine amtliche Statistik zu vakanten Stellen in 
den Sozialen Diensten ist derzeit nicht vorhanden, diese können aber voraussichtlich 
künftig durch die mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz erfolgte Erweiterung der 
Statistik abgebildet werden.

Bereits seit dem Jahr 2010 scheiden zunehmend ältere und erfahrene Fachkräfte aus und 
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steigen Berufsanfänger*innen in die Sozialen Dienste ein. Im Jahr 2020 waren 24 % der 
Fachkräfte in den Sozialen Diensten jünger als 30 Jahre. Der Generationenwechsel stellt 
die Jugendämter vor große Herausforderungen bezüglich des Wissenstransfers und der
Einarbeitung, die beträchtliche zeitliche Kapazitäten der Fach- und Leitungskräfte bindet. 
Die Leitungskräfte der Sozialen Dienste stellen zudem fest, dass die vorhandenen Stellen 
häufig nicht vollständig besetzt sind, da eine hohe Fluktuation besteht und - auch durch 
permanente Vertretungs- und Belastungssituationen - krankheitsbedingte Ausfälle 
erfolgen.
Zum Teil ist eine überplanmäßige Besetzung im (Allgemeinen) Sozialen Dienst 
vorgesehen, um angesichts der Fluktuation die Belastung der verbleibenden Fachkräfte 
zu reduzieren.

Zusammengefasst fehlt es den Sozialen Diensten der Jugendämter somit in der Regel 
nicht an Planstellen, sondern an der Möglichkeit geeignete Fachkräfte gewinnen und 
binden zu können. Es können überwiegend nur noch Berufseinsteiger*innen gewonnen 
werden, die intensiv eingearbeitet werden müssen und häufig nur für eine kurze Zeit im 
ASD verbleiben.
Unter den aktuellen Arbeitsbedingungen muss eine weitere Abwanderung aus dem 
Arbeitsfeld befürchtet werden. Die für die individuelle Fallsteuerung erforderliche 
Erfahrung und Kontinuität geht verloren. Je mehr unerfüllte Rechtsansprüche auf immer 
weniger Personal in den Jugendämtern bei gleichzeitigem öffentlichen Druck von Eltern, 
Politik und Presse kumulieren, desto unattraktiver werden Arbeitsplätze im Sozialen 
Dienst. Hier kann der Ausbau von dualen Studienangeboten wirksam Abhilfe bieten.

Die Verwaltung des Landesjugendamtes stellt im Rahmen der Beratung der Jugendämter 
fest, dass immer öfter von gravierenden Schwierigkeiten bei der Sicherstellung der 
Aufgaben im Sozialen Dienst berichtet wird, viele Jugendämter beklagen, dass nur noch 
der Schutzauftrag und Kriseninterventionen wahrgenommen werden können und alle 
anderen Aufgaben zurückstehen müssen. Auch die Mitglieder des 
Landesjugendhilfeausschusses bestätigen diesen Eindruck aus der Arbeit in den örtlichen 
Jugendhilfeausschüssen.

Die ARD-Sendung REPORT MAINZ hat alle bundesweit knapp 600 Jugendämter befragt 
und diese Zahlen in einem Beitrag am 24.01.2024 veröffentlicht. Über die Hälfte der 
befragten Jugendämter haben geantwortet: Rund 80 Prozent räumen ein, dass
Jugendamtsmitarbeitende in 2023 überlastet gewesen seien, zum Beispiel durch 
Personalmangel.

Bei knapp einem Viertel der Antwortenden kam es im vergangenen Jahr deshalb zu einer 
Gefährdung von Kindern und Jugendlichen. Das LVR-Landesjugendamt geht aufgrund der 
eigenen Beratungserfahrung davon aus, dass diese Zahlen auch für NRW eine 
Aussagekraft haben.

Im Jahresdurchschnitt 2021/2022 bestand in der Berufsgruppe der Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik bundesweit die größte Fachkräftelücke. Von den knapp 26.500 offenen 
Stellen gab es für etwa 20.600 keine passend qualifizierten Arbeitslosen – so groß war 
der Mangel nie zuvor (IW-Kurzbericht 67/2022).

Die Studienplätze für ein Bachelor-Studium Soziale Arbeit mit gleichzeitiger staatlicher 
Anerkennung sind in den vergangenen Jahren nicht relevant erhöht worden.

Es fehlen vor allem Studienplätze für das duale Studium.

Ein Ausbau zeigt sich in relevanter Größenordnung lediglich bei den privatfinanzierten 
Hochschulen, die Studierende jedoch weniger oft zum erfolgreichen Abschluss des 
Studiums führen. Finanzkräftige Kommunen finanzieren inzwischen für dual Studierende 
die Studiengebühren und ein Ausbildungsgehalt. So können Absolvent*innen dualer 
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Studiengänge aufgrund der Verdienstmöglichkeiten während des Studiums besser 
gewonnen, besser und praxisnäher ausgebildet und besser gebunden werden. Weniger 
finanzkräftigen Kommunen bleibt dieser Weg verschlossen. Ein Ausbau staatlich 
finanzierter Studienplätze im Bereich „Soziale Arbeit“ ist auch aus diesem Grund 
unverzichtbar.
Die bestehende Situation gefährdet die landeseinheitliche Sicherstellung des 
Kinderschutzes.

Fachkräftemangel in der stationären Jugendhilfe

Dieser Appell richtet den Blick zudem auf die Inobhutnahmestellen und die stationäre 
Kinder- und Jugendhilfe.

Zum 31.12. jeden Jahres stand folgende Platzzahl an genehmigten Plätze der 
Einrichtungen mit Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII zur Verfügung:

2018: 23.074
2019: 22.891
2020: 21.890
2021: 21.788
2022: 21.664
2023: 21.873

Die Jahre 2018 und 2019 mit erhöhten Zahlen erklären sich auch aus der Unterbringung 
und Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge beginnend ab 2015. Seit 
2020 stagniert die Zahl der genehmigten Plätze trotz angemeldeten steigenden Bedarf 
durch die örtlichen Jugendämter.

Die Entwicklung der Plätze spiegelt nicht einen stagnierenden Bedarf wieder, sondern die 
fehlenden Fachkräfte, die erforderlich sind, um Angebote aufrechtzuerhalten bzw. 
bedarfsgerecht auszubauen.

Die Befragung der ARD Sendung Report Mainz hat von den Jugendämtern zudem 
folgende Antwort erhalten: Rund 24 Prozent der antwortenden Jugendämter berichten, 
dass 2023 aufgrund fehlender Plätze in der Inobhutnahme Kinder in den Räumlichkeiten 
des Jugendamtes übernachten mussten, Kinder Privatpersonen anvertraut wurden, oder 
Jugendamtsmitarbeiter sogar selbst Kinder mit nach Hause nehmen mussten. Das LVR-
Landesjugendamt geht aufgrund der eigenen Beratungserfahrung davon aus, dass diese 
Zahlen ebenfalls auch für NRW eine Aussagekraft haben.

Der Landesjugendhilfeausschuss appelliert an die Landesregierung im Bereich der 
Hochschulen die oben geforderten Maßnahmen umzusetzen. Neben kurzfristig greifenden 
anderen Maßnahmen muss auch die Schaffung zusätzlicher Studienangebote - auch wenn 
diese erst in einigen Jahren ihre volle Wirkung zeigen wird - umgehend begonnen 
werden, um auch mittel- und langfristig eine adäquate Personalausstattung sicherstellen 
zu können.
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Punkt 12
Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Düsseldorf, 22.04.2024 

Die Vorsitzende 

H o l t m a n n - S c h n i e d e r

Köln, 04.04.2024 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland 
In Vertretung

D a n n a t



LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie 

Landesjugendhilfeausschuss Rheinland

14.03.2024

Sandra Clauß

LVR-Fachbereich Kinder und Familie

Aktuelle Informationen aus dem Bereich der 

frühkindlichen Bildung
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3. Erprobung eines Quereinstiegs in der Kita
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LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

1. Investitionsrichtlinie Kindertagesbetreuung

Veröffentlicht: Ministerialblatt (MBl.NRW) Ausgabe 2024 Nr. 5 vom 20.02.2024, S. 229-270

Inkrafttreten: 01.03.2024

Laufzeit: geförderte Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2026 abgeschlossen sein

Förderzeiträume: gefördert werden Maßnahmen, die ab dem Jahr 2020 begonnen wurden

Bekanntgabe durch LVR- Rundschreiben Nr. 05 vom 21.02.2024:

Rundschreiben 42/05/2024 (lvr.de)
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https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/rundschreiben/dokumente_96/kinder_und_familien/ausbau_u6/rs_05_2024/RS_Nr._05_2024__Neue_Foerderrichtlinien_U6-Ausbau_bf.pdf


LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

1. Investitionsrichtlinie Kindertagesbetreuung

neue Förderhöchstbeträge

 Neubaumaßnahmen  
inkl. Ersteinrichtung 

sowie Herrichtung und 

Ausstattung des Grundstücks 

Aus- und 

Umbaumaßnahmen  
sowie Herrichtung und  

Ausstattung des Grundstücks 

Ausstattungsmaßnahmen 
von geeigneten Räumen  

sowie Herrichtung und  

Ausstattung des Grundstücks 

Sanierungsmaßnahmen 

 Anteilfinanzierung bis 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben Anteilfinanzierung bis 70 % 

Kindertageseinrichtung 

zur Schaffung und Inbetriebnahme neuer Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt 

37.700 EUR pro Platz 
5.4.1.1 i. V. m. 4.1.1 

17.200 EUR pro Platz 
5.4.1.2 i. V. m. 4.1.1 

4.000 EUR pro Platz 
5.4.1.3 i. V. m. 4.1.3 

-- 

zum Erhalt von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt 

10.900 EUR pro Platz 
5.4.1.1 i. V. m. 4.1.2.1 

5.430 EUR pro Platz 
5.4.1.2 i. V. m. 4.1.2.1 

-- 10.900 EUR pro Platz 
5.4.1.4 i. V. m. 4.1.2.2 

Kindertagespflege 
in anderen geeigneten Räumen 

zur Schaffung und Inbetriebnahme neuer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren 

37.700 EUR pro Platz 
5.4.1.1 i. V. m. 4.2.2 und 4.1.1 

17.200 EUR pro Platz 
5.4.1.1 i. V. m. 4.2.2 und 4.1.1 

4.000 EUR pro Platz 
5.4.1.3 i. V. m. 4.2.2 und 4.1.3 

-- 

     

 Maßnahmen zur Herrichtung und Ausstattung der Räume sowie des Grundstücks 

 Festbetragsfinanzierung 

Kindertagespflege 
in der Wohnung der Tagespflegeperson 

oder der Erziehungsberechtigten 

zur Schaffung und Inbetriebnahme neuer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren 

575 EUR pro Betreuungsplatz (Höchstbetrag: 2.875 EUR) 
5.4.2 i. V. m. 4.2.1 
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LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

1. Investitionsrichtlinie Kindertagesbetreuung

Neuerungen und Übergangsregelungen

Neuerungen

• Die Trennung von U3 und Ü3-Plätzen entfällt. 

Eine Kostenabgrenzung zwischen U3- und Ü3-Plätzen ist künftig nicht mehr erforderlich. 

Das bedeutet eine Verwaltungsvereinfachung.

• Berücksichtigung von Kindern mit (drohenden) Behinderungen. 

Bei Baumaßnahmen können Kinder mit (drohender) Behinderungen je Kind mit 

(drohenden) Behinderungen zwei Plätze im Sinne der Fördersätze zugrunde gelegt. 

Sofern die Plätze nach Inbetriebnahme nicht von einem Kind mit (drohenden) 

Behinderungen belegt werden, sind diese Plätze stattdessen mit zwei Kindern ohne 

Behinderungen zu belegen und im Rahmen der Zweckbindung nachzuweisen.

Übergangsregelungen

Anträge, die dem Landesjugendamt bereits vorliegen, werden weiterbearbeitet und müssen 

nicht neu eingereicht werden. Bei Bewilligungen ab dem 01.03.2024 werden für alle bis dahin 

noch nicht bewilligten Anträge die Regelungen der neuen Richtlinie vom 26. Januar 2024 

angewandt. 
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LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

2. Fachkraftbedarf in der Kindertagesbetreuung in NRW

Link zur Studie

Im Folgenden: ausgewählte Ergebnisse aus der Studie
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https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/detail/news/studie-fachkraefte-in-der-kinder-und-jugendhilfe-bestand-luecken-gewinnung-bedarfe-in-nrw-veroeffent/


LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

2.1 Personalbestand in der Kindertagesbetreuung

Personalvolumen in der Kinder- und Jugendhilfe ist gewachsen, am stärksten in den 

Kitas (Seite 65)

Anzahl Vollzeitäquivalente

20/21 +/- zu 10/11 20/21 +/- zu 10/11

135.114 +59% 112.922 +59%
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LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

2.2 Personallücken in der Kindertagesbetreuung

Verhältnis offenen Stellen zu arbeitslos gemeldeten Kräften in 2022

Auf 100 offene Stellen für Erzieher*innen kommen 66 arbeitslos gemeldete Erzieher*innen 

Auf 100 offene Stellen für Kinderpfleger*innen kommen 435 arbeitslos gemeldete 

Kinderpfleger*innen

(Seite 76)

Durchschnittliche Vakanzzeit in 2022

Erzieher*innen: bei 120 Tagen (+24 Tage gegenüber 2021)

Kinderpfleger*innen: bei 112 Tagen (+18 Tage gegenüber 2021)

(Seite 79)

Regionale Unterschiede bei der Vakanzzeit in 2022

Erzieher*innen Regierungsbezirk Düsseldorf: 141

Erzieher*innen Regierungsbezirk Köln: 126

Erzieher*innen Regierungsbezirk Detmold: 94

(Seite 79)
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LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

2.3 Personallücken in der Kindertagesbetreuung

Arbeitsunfähigkeitstage in 2022

Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage – ohne Schwangerschafts- und Kinderkrankengeldtage 

nach § 45 SGB V – ist im Jahr 2022 ebenfalls in der Berufsuntergruppe Kinderbetreuung mit 

im Mittel knapp 30 Fehltagen – also sechs Arbeitswochen am höchsten (+7% zu 2021)

(Seite 82)

14.03.2024 Folie 9



LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

2.4 Personalgewinnung in der Kindertagesbetreuung

Entwicklung der Anzahl der Studierenden / Schüler*innen im 1. Jahr

Erzieher*innen Kinderpfleger*innen

(Seite 94)

Schwundquote zwischen Anfangs- und Abschlusszahlen (2015 /2016 bis 2022)

Erzieher*innen: 26% (im Vergleich zu 16 % im Bundesdurchschnitt)

Kinderpfleger*innen: 58% (im Vergleich zu 45 % im Bundesdurchschnitt)

(Seite 98)

14.03.2024 Folie 10
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2.5 Personalbedarf in der Kindertagesbetreuung
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LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

2.6 Personalbedarf in der Kindertagesbetreuung

Personalbedarf 

bis 2030: 58.000 bis 62.000 Personen in Kitas

bis 2035: 77.000 bis 83.000 Personen in Kitas

In der Kindertagespflege: 7.000 bis 8.000 weitere Personen benötigt. 

Prognose 

2030 fehlen 16.000 bis 20.000 Personen

2035 fehlen 9.000 bis 16.000 Personen

Dies bedeutet, dass – ungeachtet des aktuellen Fachkräftemangels in NRW – auch im 

nächsten Jahrzehnt die Lücke zwischen dem sich abzeichnenden Personalbedarf und 

den zu erwartenden Neuzugängen aus dem Potenzial der Ausbildungen nicht zu 

schließen sein wird. 

(Seite 171)
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LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

2.7 Mögliche Lösungswege und Fazit

1. Personalbindung und Gewinnung von zusätzlichem Personal 

2. Steigerung der Anzahl der Ausbildungswilligen in den einschlägigen Ausbildungen und 

Erhöhung erfolgreicher Abschlüsse

3. Übergang von den einschlägigen Ausgebildeten in den Teilarbeitsmarkt der Kinder- und 

Jugendhilfe 

„Alle hier angedeuteten Punkte und Stellschrauben […], können jedoch nicht ohne Weiteres 

sicherstellen, dass entsprechende Anstrengungen auch erfolgreich sind und zu einer 

Behebung des akuten Fachkraftmangels führen […]. Es gibt im Moment jedenfalls keine 

seriösen Szenarien, […] dass sich die Fachkraftthematik über kurz oder lang ohne größere 

Anstrengungen von alleine löst. Infolgedessen wäre es schon ein Fortschritt, wenn einzelne 

Lösungsansätze in den oben genannten Themenbereichen die Fachkraftlücke spürbar 

verkleinern könnten, wobei davon auszugehen ist, dass nur ein Zusammenspiel 

unterschiedlicher Strategien und Handlungsansätze zielführend sein dürfte.“

(Seite 174)
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3. Erprobung eines Quereinstiegs in der Kita – QuiK-K

Interessenbekundungen:

Rheinland

Stadt Aachen

Stadt Köln

Stadt Krefeld

Stadt Mönchengladbach

Kreis Wesel

Ggf. Stadt Bergisch Gladbach

Westfalen-Lippe

Stadt Hamm

Kreis Steinfurt
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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